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Vorurteilsgeleitete Handlungen in urbanen Räumen

Einleitung

Vorurteilsgeleitete Handlungen1 richten sich gezielt gegen Personen 
aufgrund ihrer sozialer Gruppenzugehörigkeit und orientieren sich an 
geschützten Merkmalen wie zum Beispiel Hautfarbe, religiösem Glauben 
oder sexueller Orientierung (Groß & Häfele, 2021). Für Straftaten, die mit 
einem Vorurteilsmotiv einhergehen, hat sich im deutschen Sprachraum der 
Begriff Hass- beziehungsweise Vorurteilskriminalität etabliert. Deutsch-
land zählt neben Norwegen zu einem der beiden europäischen Länder, in 
denen sich die offiziell registrierten Fallzahlen im Bereich Hasskriminalität 
zwischen 2014 und 2018 mehr als verdoppelt haben (Riaz et al., 2021). Für 
das Jahr 2022 wurden 11.520 Delikte registriert, was einem Anstieg im Ver-
gleich zum Vorjahr (2021) von rund 10 % entspricht (Bundesministerium 
des Innern und für Heimat & BKA, 2023, S. 10). Im vorliegenden Beitrag 
werden neben entsprechenden Dunkelfeldzahlen auch vorurteilsgeleitete 
Viktimisierungen und Diskriminierungen berücksichtigt, die unterhalb 
der strafrechtlichen Grenze liegen, da die Folgen für die Betroffenen auch 
unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz der Taten folgenschwer sein 
dürften. Besonders gravierend ist, dass die Opfer nicht als individuelle Per-
sonen beziehungsweise nicht wegen einer persönlichen Handlung, Äuße-
rung oder Auffassung angegriffen werden, sondern aufgrund ihrer tatsäch-
lichen oder zugeschriebenen Gruppenzugehörigkeit. Darüber hinaus zielen 
diese Taten nicht nur auf das direkte Opfer als Individuum, sondern gehen 
mit einer einschüchternden Botschaft einher, die die gesamte Gruppe, der 
das Opfer angehört, adressiert (Groß & Häfele, 2021). Gemäß Artikel 14 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (Benachteiligungsverbot) sowie 
der EU-Opferschutzrichtlinie durch die Mitgliedsstaaten sind vorurteils-
geleitete Handlungen sichtbar zu machen und umfassend statistisch zu 
dokumentieren. Deutschland wird dieser Forderung bislang jedoch kaum 
gerecht. Hinzu kommt die Problematik der grundsätzlich mangelhaften 
Validität von offiziell registrierten Fallzahlen. So liegen bislang kaum 
belastbare Dunkelfeldbefunde zu vorurteilsgeleiteten Opferwerdungen 
(insbesondere auch jenseits strafrechtlicher Relevanz) vor. Die wenigen 

1 Aus kriminologischer Sicht ist der Begriff Vorurteilskriminalität treffender als Hasskriminalität, 
zumal die Taten Ausdruck gruppenbezogener Abwertung und Diskriminierung (Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit) beziehungsweise negativer Vorurteile gegenüber sozialen Gruppen sind, die 
mit gesellschaftlichen Strukturen von Macht und Unterdrückung zusammenhängen. Siehe auch 
Fuchs, 2021, S. 270. 
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vorliegenden Studien verweisen auf eine sehr hohe Dunkelziffer zwischen 
50 % und 90 % (zum Beispiel Church & Coester, 2021, Fröhlich, 20212). Das 
aktuell laufende Forschungsprojekt „HateTown – Vorurteilsgeleitete Hand-
lungen in urbanen Räumen“ soll einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke 
leisten.3 Nach einer kurzen Betrachtung der Konzepte Vorurteilskriminali-
tät und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit folgt eine Darstellung 
der Stichprobe und des Forschungsdesigns. Schließlich werden deskriptive 
sowie multivariate Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt vorgestellt.

Vorurteilskriminalität  
und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Das Konzept der Vorurteilskriminalität (VK) deckt sich nahezu vollständig mit 
dem Konzept der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) (Heit-
meyer, 2002). Gemeinsamer Kern beider Konzepte ist die vorurteilsgeleitete 
Annahme der Ungleichwertigkeit verschiedener Bevölkerungsgruppen 
(Ideologie der Ungleichwertigkeit) (Heitmeyer, 2002; Zick, Küpper & Heit-
meyer, 2009; Zick, Wolf, Küpper, Davidov, Schmidt & Heitmeyer, 2008). Das 
Konzept der VK bildet die Spitze des Eisbergs der GMF ab, also den Bereich, 
wo entsprechende (gruppenbezogen-menschenfeindliche) Einstellungen in 
konkrete Handlungen umschlagen (Zick & Küpper, 2021). Insofern es sich um 
strafrechtlich relevante Handlungen (Straftat und Vorurteilsmotiv) handelt, 
werden diese Vorurteilsdelikte seit 2001 offiziell unter dem Themenfeld „Hass-
kriminalität“ erfasst (Lang, 2014, S. 54). Darunter fallen Straftaten, die sich 
gegen eine Person oder Personengruppen richten aufgrund ihrer politischen 
Haltung, Einstellung und/oder ihres Engagements, Nationalität, ethnischen 
Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, Weltanschauung und auf-
grund des sozialen Status, physischer und/oder psychischer Behinderung 
und/oder Beeinträchtigung, des Geschlechts/der sexuellen Identität, der 
sexuellen Orientierung oder des äußeren Erscheinungsbildes (BKA, 2023). 
Diese Taten können sich unmittelbar gegen eine Person oder Personengruppe, 

2 https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:c19e83da-eca8-48b0-920e-e6e37791d4e7/Kurzfassung_DRUCK_
final.pdf

3 Das Drittmittel-Projekt wird im Rahmen einer Forschungskooperation zwischen der Polizei-
akademie Niedersachsen (Prof. Dr. Joachim Häfele) und der Hochschule in der Akademie der Polizei 
Hamburg (Prof. Dr. Eva Groß) durchgeführt. Drittmittelgeber: Stiftung Lebendige Stadt.

https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:c19e83da-eca8-48b0-920e-e6e37791d4e7/Kurzfassung_DRUCK_final.pdf
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:c19e83da-eca8-48b0-920e-e6e37791d4e7/Kurzfassung_DRUCK_final.pdf
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eine Institution oder ein Objekt/eine Sache richten, welche(s) seitens des 
Täters oder der Täterin einer der oben genannten gesellschaftlichen Gruppen 
zugerechnet wird (tatsächliche oder zugeschriebene Zugehörigkeit) oder sich 
im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorurteilen des Täters oder der 
Täterin gegen ein beliebiges Ziel richten (BKA, 2023 b). Ebenso wie das GMF-
Konzept unterliegt auch das VK-Konzept einem kontinuierlichen Wandel in 
Form von Anpassungen an gesellschaftliche Debatten und Entwicklungen. 
So ist seit 2017 statt bloß „ihrer sexuellen Orientierung“ in der neuen Fassung 
„Geschlecht/sexuelle Identität, sexuelle Orientierung“ aufgezählt, wodurch 
zum Beispiel auch Trans*Menschen in den polizeilichen Zählungen explizit 
und eindeutig berücksichtigt werden können, wo der bloße Begriff „sexuelle 
Orientierung“ zu kurz griff. 2017 wurde zudem neben „Volkszugehörigkeit“ 
auch das Merkmal „Rasse“ entfernt. Auch die Merkmale „physische und/
oder psychische Beeinträchtigung“ wurden erst mit der Reform im Jahr 
2017 hinzugefügt (Groß & Häfele, 2021). Seit 2017 sind die Strafverfolgungs-
behörden zudem erstmals aufgefordert, wenn auch nur in einer Fußnote, 
bei der Würdigung der Umstände der Tat neben anderen Aspekten auch die 
Sicht der/des Betroffenen mit einzubeziehen (Kleffner, 2018, S. 35). Im Folgen-
den werden Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zur Betroffenheit von 
vorurteilsgeleiteten Handlungen in Hamburg vorgestellt.

Stichprobe und methodisches Vorgehen

Für die Bevölkerungsbefragung wurde eine Zufallsstichprobe aus dem 
Einwohnermelderegister von N = 50.000 Personen aus N = 96 Hamburger 
Stadtteilen gezogen. Ausgewählt werden konnten alle Personen ab dem 
16. Lebensjahr mit Hauptwohnsitz in Hamburg. Um eine möglichst große 
Zahl von potenziell Betroffenen zu erreichen, wurde ein Oversampling von 
Nicht-EU-Ausländer*innen (N = 15.000) vorgenommen. Um möglichst viele 
Rückläufer aus typischen Betroffenengruppen zu erreichen, wurde die 
Stichprobenziehung mit einem Schneeballverfahren kombiniert (zum Bei-
spiel jüdische Gemeinde, muslimische Gemeinden, Schwarze Gemeinden, 
Personen mit politischem Mandat). Der Zugang zur Umfrage erfolgte über 
einen Online-Link, der per Post an die ausgewählten Personen der Stich-
probe geschickt wurde. Die Instrumente wurden ins Englische, Türkische, 
Russische, Polnische und Arabische übersetzt. Im Vorfeld und während der 
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Fragebogenkonstruktion wurden Workshops zum Erhebungsinstrument 
mit Vertreter*innen von besonders vulnerablen Gruppen durchgeführt. Der 
Fragebogen wurde schließlich einem kognitiven Pretest mit Angehörigen 
von Minderheiten unterzogen. In Abbildung 1 sind die hier im Fokus ste-
henden Betroffenheitsdimensionen beziehungsweise Betroffenengruppen 
in der Stichprobe ausgewiesen. Basis sind N = 3.895 Befragte (Mehrfach-
nennungen waren möglich). Der Vollständigkeit halber sind hier auch 
zwei Gruppen mit besonders niedrigen Fallzahlen (Sinti*zze und Rom*nja: 
N = 25 sowie Jüd*innen: N = 12) aufgeführt. 

Deskriptive Ergebnisse 

Abbildung 1: Fokussierte Betroffenengruppen in der Stichprobe; in Klammern: absolute Zahlen

Um die Betroffenheit durch Vorurteilstaten in den Gruppen feststellen zu 
können, wurden zunächst diejenigen, die eine Viktimisierung (unabhängig 
von einem Vorurteilsmotiv) berichteten, für jedes dieser Delikte gefragt, ob 
sie vermuten, aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit von der Tat betroffen 
worden zu sein. Abbildung 2 zeigt die jeweiligen Anteile vermuteter vor-
urteilsmotivierter Viktimisierung innerhalb der untersuchten vulnerablen 
Gruppen im Vergleich zur Viktimisierung ohne Vorurteilsmotiv und keiner 
Viktimisierung. Als Vergleichsdimension sind in Abbildung 2 ganz unten 
diejenigen Befragten abgebildet, die keiner der hier untersuchten vulnera-
blen Gruppen angehören. 
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Befragte*r fühlt sich Judentum zugehörig

Queere Geschlechtsidentität

Nicht-heterosexuelle Orientierung

Empfundene finanzielle Not

Politisches Mandat

Als nicht-deutsch gelesen

Chronische Erkrankung oder Behinderung

Befragte*r fühlt sich Islam zugehörig

Linker politischer Rand

Andere Sprache als Deutsch in Öffentlichkeit

Migrationshintergrund

Sinti und Roma

Keine vulnerable Gruppe

100

92,9

6,410,283,4

11,99,978,1

10,812,077,1

20,58,670,9

14,615,569,8

25,45,069,6

13,916,969,2

19,112,668,3

21,211,067,8

22,222,255,6

26,733,240,1

Angaben in Prozent

 Viktimisierung mit Vorurteilsmotiv    Viktimisierung ohne Vorurteilsmotiv    Keine Viktimisierung

11

85

283

151

83

821

547

181

682

1.068

1.066

18

1.018

je 3,5

Abbildung 2: Viktimisierung durch Vorurteilskriminalität innerhalb der untersuchten vulnerablen Gruppen

 
Abbildung 2 zeigt, dass Minderheiten durchweg deutlich stärker von 
vorurteilsgeleiteten Taten betroffen sind als jene Befragten, die sich kei-
ner der untersuchten Minderheitengruppen zuordnen. Zwar sind diese 
im Vergleich zu Befragten, die sich zum Beispiel muslimisch bezeichnen 
insgesamt, also unabhängig vom Vorurteilsmotiv, ähnlich stark von Vik-
timisierung betroffen (73–74,6 %). Auffällig ist jedoch, dass der Anteil an 
Vorurteilsviktimisierung etwa bei muslimischen Befragten um ein Mehr-
faches höher ist als bei Befragten aus der Mehrheitsgesellschaft (ca. 70 % 
im Vergleich zu 40 %). Sieht man von Jüd*innen aufgrund der gerin-
gen Fallzahl ab, so zeigt sich die höchste Betroffenheit bei nicht binären 
geschlechtlichen Identitäten (Menschen mit queerer Geschlechtsidenti-
tät oder nicht-heterosexueller Orientierung), dicht gefolgt von Menschen, 
die finanzielle Not empfinden,4 oder solchen, die angaben, ein politisches 
Mandat innezuhaben.

4 Die Befragten wurden gefragt, wie gut sie finanziell zurechtkommen; die Antwortoptionen waren 
„sehr gut“, „gut“, „mittelmäßig“, „schlecht“, „sehr schlecht“ und „Ich möchte keine Angaben machen“; 
diejenigen, die mit „schlecht“/„sehr schlecht“ geantwortet haben, wurden zur Gruppe „Empfundene 
finanzielle Not“ zusammengefasst.
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Die Folgen von vorurteilsbezogener Viktimisierung schlagen sich unter 
anderem in einem deutlich geringeren Institutionenvertrauen5 nieder 
(siehe Abbildung 3).

Presse/Medien

Bundesregierung

Stadtverwaltung Hamburg

Gerichte

Polizei

Wissenschaft

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Überhaupt 
kein Vertrauen

Sehr großes 
Vertrauen

Viktimisierung  
 mit Vorurteilsmotiv

Viktimisierung 
 ohne Vorurteilsmotiv

Keine Viktimisierung

***

***

***

***

***

**

*** ***

**

n.s.

n.s. n.s.

 Abbildung 3: Viktimisierung durch VK und Institutionenvertrauen; * p<.05 I ** p<.005 I *** p<.001

Es zeigt sich ein deutliches Muster. Befragte, die von Viktimisierung durch 
VK berichteten, weisen über fast alle abgefragten Institutionen signifi kant 
niedrigeres Vertrauen auf als Befragte, die zwar Opfer einer Tat wurden, 
diese aber nicht als vorurteilsmotiviert eingestuft haben, oder Befragte, 
die noch nie Opfer wurden. Besonders deutlich tritt der Unterschied mit 
Blick auf die Polizei hervor, vergleichsweise gering sind die Unterschiede 
mit Blick auf die Wissenschaft.

Das relativ niedrige Vertrauen in die Polizei spiegelt sich auch in einer auff ällig 
niedrigen Anzeigebereitschaft der von VK betroff enen Menschen wider. Um 
das Anzeigeverhalten zu erfassen, wurden Befragte, die angaben, von Vor-
urteilskriminalität betroff en zu sein, zusätzlich gefragt, wie viele dieser Taten 
sie bei der Polizei angezeigt haben. Die links stehenden Prozentangaben in 
Abbildung 4 beziehen sich auf diejenigen, die angaben, mindestens eine 

5 Die Befragten wurden gefragt: „Wie groß ist das Vertrauen, das Sie folgenden Institutionen entgegen-
bringen?“ Die Antwortoptionen reichten von 0 „überhaupt kein V“ – 10 = „sehr großes V“.



467

Vorurteilsgeleitete Handlungen in urbanen Räumen

der Taten angezeigt zu haben. Die durchschnittliche Anzeigequote über alle 
Delikte und Gruppen liegt bei 19,6 % (gestrichelte Linie in Abbildung 4). Ledig-
lich etwa jede*r Fünfte gab an, mindestens eine der erlebten Taten bei der 
Polizei angezeigt zu haben, wobei sich hier gruppenspezifische Unterschiede 
offenbaren. Abbildung 4 zeigt das gruppenspezifische Anzeigeverhalten. 

Politisches Mandat

Empfundene finanzielle Not

Chronische Erkrankung oder Behinderung

Queere Geschlechtsidentität

Befragte*r fühlt sich Judentum zugehörig

Nicht-heterosexuelle Orientierung

Befragte*r fühlt sich Islam zugehörig

Andere Sprache als Deutsch in Öffentlichkeit

Linker politischer Rand

Migrationshintergrund

Als nicht-deutsch gelesen

Keine vulnerable Gruppe

Sinti und Roma

33,9

30,1

76,223,8

76,323,7

77,822,2

78,521,5

79,320,7

80,519,5

80,519,5

81,019,0

81,618,4

83,916,1

90,010,0

Angaben in Prozent

 Tat(en) angezeigt    Tat(en) nicht angezeigt

56

103

344

76

9

228

121

676

430

678

561

336

10

69,9

66,1

Abbildung 4: Gruppenspezifisches Anzeigeverhalten (gelbe Linie markiert die durchschnittliche Anzeige-
quote)

Alle Gruppen über der durchschnittlichen Anzeigequote von 19,6 % (gelbe 
Linie) weisen überdurchschnittliche Anzeigeraten auf, diejenigen darunter 
zeigen die Taten unterdurchschnittlich an. Die höchsten Anzeigeraten 
berichten Befragte mit politischem Mandat und solche, die sich in finan-
zieller Not empfinden. Befragte, denen eher Fremdheit zugeschrieben wird 
(Migrationshintergrund, als nicht-Deutsch-Gelesene, andere Sprache als 
Deutsch in der Öffentlichkeit Sprechende, Zugehörige zum Islam, Sinti*zze 
und Rom*nja), berichten in Relation zu allen Vorurteilsviktimisierten deut-
lich geringere beziehungsweise unterdurchschnittliche Anzeigeraten. Fol-
gende Nichtanzeige-Gründe wurden unter allen Vorurteilsviktimisierten am 
häufigsten genannt: „Ich habe die Tat nicht so schwerwiegend angesehen“ 
(ca. 41 %), „Ich weiß, dass das nichts bringt“ (ca. 30 %), „Die Polizei kann den 
Fall nicht aufklären“ (ca. 29 %), „Sorge, nicht ernst genommen zu werden“ 
(ca. 23 %), „Ich wusste nicht, dass es eine Straftat war“ (ca. 23 %).
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Ergebnisse der Mehrebenenanalyse

Um individuelle und – bisher sehr wenig erforschte – sozialräumliche 
Einflussfaktoren auf die vorurteilsgeleitete Viktimisierung zu unter-
suchen, wurden in einem letzten Schritt multivariate Mehrebenenmodelle 
berechnet (Abbildung 5).

Bevölkerungsdichte

AfD-Erfolg (Anteil Zweitstimmen)

Anteil Ausländer*innen/ 
Migrationshintergrund

Sozioökonomische Benachteiligung  
(Arbeitslosenquote, Anteil sozialer  
Wohnungsbau, Anteil Sozialhilfe-

empfänger*innen)

Andere Sprache als Deutsch in der  
Öffentlichkeit von anderen als nicht 
„deutsch aussehend“ wahrgenommen

LSBTIQ (***), Muslimisch (n. s.),  
Chron. Erkrankungen/Behinderung (***)

Vorurteilsviktimisierung  
(0 keine/normale – 1  

Vorurteilsviktimisierung)

Geschlecht = männlich (***)     Alter (***)     Bildung (***)

Stadtteilebene

Individualebene

- -
+

+

+

+

+

Abbildung 5: Mehrebenenmodell; * p<.05 I ** p<.005 I *** p<.001

 
Auf Stadtteilebene wurde das Modell um Indikatoren ethnischer Hetero-
genität (Ausländer*innenanteil, Anteil Migrationshintergrund) und sozio-
ökonomische Benachteiligung (Arbeitslosenrate, Anteil Sozialwohnungen 
und Anteil Sozialhilfeempfänger*innen) kontrolliert. Daneben flossen 
die Bevölkerungsdichte im Stadtteil und der Anteil der Zweitstimmen 
für die rechte Partei Alternative für Deutschland (AfD) bei der Bundes-
tagswahl 2017 ein.6 Auf der Individualebene flossen relevante Gruppen-
statusvariablen (politische Mandatsträger*innen, als fremd Gelesene, 

6 Alle Prädiktoren wurden theoriebasiert in das Modell eingeführt. Aus Platzgründen ist eine Dar-
stellung der zugrunde liegenden theoretischen Bezüge hier nicht möglich. Bei Interesse kann sich an 
die Verfasserin oder den Verfasser gewendet werden.
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andere Sprache als Deutsch in der Öffentlichkeit Sprechende, von ande-
ren als nicht Deutsch aussehend wahrgenommen, Muslime, nicht binäre 
sexuelle Identitäten/LSBTIQ*, Menschen mit Behinderung) sowie Alter, 
Geschlecht und Bildung als Prädiktoren in das Modell ein. Neben den in 
Abbildung 5 dargestellten signifikanten Effekten auf der Individualebene, 
erwiesen sich auf Stadtteilebene – unter simultaner Kontrolle aller wei-
teren Variablen – die Bevölkerungsdichte und der Zweitstimmenanteil 
für die rechtspopulistische Partei AfD als statistisch signifikante Einfluss-
faktoren. Je höher also der Zweitstimmenanteil für die AfD im Stadtteil 
und je dichter besiedelt dieser ist, desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit für Bewohner*innen, Opfer von VK zu werden. Auf Individualebene 
haben mit Ausnahme von Muslim*innen alle Gruppenstatusvariablen 
signifikante Effekte auf Opferwerdung durch VK. Damit sind Menschen, 
die sich selbst einer der untersuchten Gruppen zuordnen, im Vergleich zu 
Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft – unabhängig von möglicher Inter-
sektionalität (Mitglied mehrerer vulnerabler Minderheitengruppen), Alter, 
Geschlecht und Bildung – einem signifikant erhöhten Risiko ausgesetzt, 
vorurteilsgeleiteten Taten zum Opfer zu fallen. 

Fazit/Ausblick

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass Menschen, die sich unter-
schiedlichen Minderheitengruppen zuordnen, deutlich stärker von vor-
urteilsgeleiteter Diskriminierung und Viktimisierung betroffen sind als 
Angehörige der Mehrheitsgesellschaft. Die Folgen derartiger Viktimisie-
rungen wiegen auch gesamtgesellschaftlich besonders schwer, zumal 
sich signifikant negative Effekte auf das Vertrauen in zentrale gesamt-
gesellschaftliche Institutionen zeigen. Besonders stark sinkt das Vertrauen 
in die Polizei unter jenen, die Opfer von GMF wurden, was sich in sehr 
geringen Anzeigequoten niederschlägt. Durchschnittlich zeigt lediglich 
jede*r fünfte Betroffene mindestens eine Tat an. Die multivariaten Ana-
lysen zeigen unter anderem, dass die Wahrscheinlichkeit, von menschen-
feindlichen Angriffen im Stadtteil betroffen zu sein, umso höher ausfällt, 
je höher der Anteil der Zweitstimmen für die AfD im Rahmen der Bundes-
tagswahl 2017 war. Dieser Effekt ist unabhängig von der Soziodemografie, 
Bevölkerungsdichte und ethnischen Heterogenität im Stadtteil. Anhand 
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der vorliegenden Daten muss allerdings offenbleiben, ob die AfD in den 
Stadtteilen ein menschenfeindliches Klima produziert hat und damit 
menschenfeindliche Taten wahrscheinlicher macht oder ob in diesen 
Stadtteilen schon vorher ein ausgrenzendes und menschenfeindliches 
Klima vorherrschte und die hohen AfD-Wähler*innenanteile als ein Resul-
tat dessen zu interpretieren sind. Um hierzu empirische Antworten geben 
zu können, wäre eine Wiederholung der Befragung beziehungsweise eine 
Monitorisierung des Projekts notwendig. Nur so können auch Effekte von 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und Phänomenen (zum Beispiel 
Krisen) auf menschenfeindliche Handlungen langfristig kausal unter-
sucht werden. Eine weitere Limitation der Studie ist durch die teilweise 
sehr geringen Fallzahlen einzelner vulnerabler Gruppen bedingt, sodass 
sich für diese Gruppen kaum isolierte Analysen vornehmen lassen. Wei-
tere Empirie und Forschung sind maßgeblich, um die komplexen Dyna-
miken gesellschaftlicher Polarisierungsbewegungen besser zu verstehen 
beziehungsweise diesen empirisch fundiert entgegenwirken zu können.
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